
 Landesverband Rheinland-Pfalz

Vergleich Positionen Enquetekommission „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“
28. November 2014

Thema/Ist Landesregierung Opposition MD-Position

Landesebene – Volksinitiativen

Art.108a, Abs.2 LV regelt, dass eine Die LR-Vertreter in der Enquete- Die CDU-Vertreter in der Enquete- MD ist für eine Absenkung dieser
Volksinitiative von mindestens kommission geben zu dieser Regelung kommission geben zu dieser Regelung Unterschriftenhürde auf 10.000
30.000 Wahlberechtigten unter- keine Empfehlung ab. keine Empfehlung ab. Wahlberechtigte, um eine Anpassung
schrieben werden muss. an gesenkte Quoren für ein Volksge-

gehren herzustellen.

Landesebene – Volksbegehren

Art.109, Abs.3, Satz 1 LV regelt, Die Zahl der Unterschriften soll auf Die Zahl der Unterschriften soll auf Mit der Realisierung der Empfehlung
dass ein Volksbegehren von 3% gesenkt werden, das entspräche 200.000 Wahlberechtigte abgesenkt der Landesregierung würde eine alte
300.000 Wahlberechtigten unter- einer Anzahl von rund 100.000 werden. Forderung von MD erfüllt werden.
schrieben werden muss. Wahlberechtigten.

Art.109, Abs.3, Satz 2 LV regelt, Die Eintragungsfrist für Unterschrif- Eine Verlängerung der Eintragungs- MD begrüßt sehr die dreifache Verlän-
dass die Sammlungsfrist für ini- ten wird auf 6 Monate verlängert. frist von jetzt zwei Monaten soll gerung der Eintragungsfrist, weil dies
tiierende Volksbegehren zwei geprüft werden. initiierende Volksbegehren möglich
Monate beträgt. machen wird.

Art.115 LV regelt, dass die Ein- Die LR-Vertreter in der Enquete- Die CDU-Vertreter in der Enquete- MD hofft, dass die Eintragungsfrist an
tragungsfrist für Volksbegehren, kommission geben zu dieser Regelung. kommission geben zu dieser Regelung die Frist eines initiierenden Volksbe-
die sich auf einen Beschluss des keine Empfehlung ab. keine Empfehlung ab. gehrens angepasst wird.
Landtages beziehen, einen Monat
beträgt.
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§67 LWahlG schreibt vor, dass die Ergänzend zur Amtseintragung soll Freie Unterschriftensammlung an Mit der zusätzlichen freien Sammlung
Unterschriften für ein Volksbegehren auch die freie Sammlung von den Ständen der VI. von Unterschriften wäre eine alte MD
ausschließlich auf Ämtern zu erfolgen Unterschriften möglich sein. Forderung erfüllt.
hat.

Es soll geprüft werden, ob die Für die digitale Sammlung von MD begrüßt eine Sammlung von Unter-
Sammlung in digitaler Form reali- Unterschriften schriften für Volksbegehren in digitaler
siert werden kann. Form.

Art.109, Abs. 3, Satz 3 LV regelt, Volksbegehren über Finanzfragen Die CDU-Vertreter in der Enquete- Mit der Realisierung der Empfehlung
dass Volksbegehren über Finanz- werden grundsätzlich zugelassen, kommission geben zu dieser Regelung der Landesregierung würde eine alte
fragen unzulässig sind. ausgenommen soll der Landeshaus- keine Empfehlung ab. Forderung von MD erfüllt werden.

halt bleiben.

Art.109, Abs. 4, Satz 4 LV regelt, Die Mindestbeteiligung von 25% bei Die CDU-Vertreter in der Enquete- MD begrüßt die Abschaffung des Zu-
dass ein Volksentscheid nur dann Volksentscheiden, als Voraussetzung kommission geben zu dieser Regelung stimmungsquorums von 25%. Darüber
erfolgreich ist, wenn eine Mehrheit für deren Annahme, wird abgeschafft. keine Empfehlung ab. hinaus fordert MD die generelle Ab-
der Ja-Stimmen zustande kommt und schaffung des Zustimmungsquorums,
diese mindestens 25% (Zustimmungs- Geprüft werden soll ein möglichst weil sie bei Volksentscheiden dazu
quorum) der Wahlberechtigten ent- niedriges Zustimmungsquorum. führen, dass Gegner einer Initiative er-
spricht. mutigt werden, der Abstimmung fern

zu bleiben. Das Abstimmungsergebnis
wird somit verzerrt. Wie bei Wahlen,
sollen auch bei Abstimmungen diejeni-
gen entscheiden, die daran teilnehmen.

Das Zustimmungsquorum bei Die CDU-Vertreter in der Enquete-
Volksentscheiden zu Verfassungs- kommission geben zu dieser Regelung
änderungen wird auf 25% gesenkt. keine Empfehlung ab.
(Art. 129, Abs. 1, Satz 1 LV)
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Landesebene – Volksentscheid

Bisher werden mit der Abstimmungs- Bei Volksentscheiden soll verpflichtend Eine „weisungsfreie Beteiligungs- Mit der Realisierung der Empfehlung
benachrichtigung keine weiteren In- von der Servicestelle für Bürgerbetei- behörde“ wird abgelehnt. der Landesregierung würde eine alte
formationen verschickt. ligung eine Informationsbroschüre Der Anteil der öffentlichen Hand Forderung von MD erfüllt werden.

als Orientierung für die Abstimmung sollte über eine Abstimmungs-
erstellt werden, die jeweils neutral die broschüre des Landeswahlleiters
Pro- und Contra-Argumente des Ab- hinausgehen.
stimmungsgegenstandes auflistet.

Das LWahlG ermöglicht nach §76, Analog zur Wahlkampfkostenerstatt- Die finanzielle Unterstützung durch MD begrüßt die Bekräftigung der
Abs. 3 eine Wahlkampfkosten- ung soll ein Teil der entstandenen die öffentliche Hand muss kalku- Enquetekommission zu den Be-
erstattung. Kampagnenkosten der Initiatoren von lierbar und darstellbar sein. Zu prü- stimmungen des §76, Abs.3 des LWahlG

zulässigen Volksbegehren, abhängig fen ist eine Pauschale, vergleichbar zur Kostenerstattung an Volks-.
von der Zahl der gültigen Unter- der Wahlkampfkostenerstattung. initiativen.
schriften beziehungsweise Stimmen,
erstattet werden.
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